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Steombau- und der Deichfachen durch verfchiedene Behörden ein feinesweg3 er- 
wünfchter Dualismus. Gerade der Umftand, daß die Smtereffen des Publikums 
hinfichtlich der öffentlichen Ströme jo ungemein verfchiedenartig find, läßt e8 als 
ein Gebot der Nothwendigkeit exfcheinen, die behördliche Zuftändigfeit für alle 
mit dem Strome zufammenhängenden und durch ihn bedingten Angelegenheiten 
einer einheitlichen Gefchäftsftelle zu übertragen. im wefentlicher Schritt nad) 

diefer Richtung hin ift Durch die Verbindung der Strombauverwaltungen mit 

den Ober-PBräfidien der betheiligten Provinzen für mehrere der größten Ströme 
bereits erfolgt. 

2. Aeltere Nechtsgeftaltung. 

ALS der Deutjche Ritterorden in der erften Hälfte des dreizehnten Sahr- 
hundert in Preußen Fuß faßte, um fich binmen weniger Jahrzehnte diefes Land 
durch Kriegs- und Friedensarbeit zu eigen zu machen, brachte er wohl eine Neihe 

von Sagungen mit fich, die feine eigenen Verhältniffe nach feftgefügter Negel 
ordneten, aber fein eigenthünliches echt für das von ihm unterworfene Land. 
Er hatte auch weder Gelegenheit noch Anlaß ein folches zu jchaffen. Selbjt 
der deutjchen Nationalität zugehörig, zog ex deutjche Anftedler in das Land und 
vegelte deren DBerhältnifje auf der Grundlage des heimifchen Rechtes. Es 
gejchah Dies zunächt in der Weile, daß die neu gegründeten oder eroberten 
Städte mit einem Stadtrechte bewidmet wurden, das entweder dem Magdeburgi- 
jehen oder dem Lübifchen Nechte nachgebildet war. Durch die Kulmifche Hand- 

fefte (Thorn, den 28. Dezember 1232) fchrieb der Landmeifter Herrmann Balf 
zunächjt der Stadt Kulm das Magdeburgifche Necht als Landesrecht vor. 1251 
geichah das Gleiche für die Stadt Thorn, und durch eine Reihe von Privilegien 

wurde diejes Necht für eine Anzahl von anderen Städten zum Gefeß erhoben. - 
Nur wenige Städte erhielten abweichend Lübifches Necht, jo Elbing, das, 1237 

durch Lübecker gegründet, welche fich um die von den Nittern angelegte Burg 
herum anfiedelten, 1246 Lübecker Necht erlangte. Das Kulmifche Necht galt im 
Ordenslande, voir diefen wenigen Ausnahmen abgefehen, jo allgemein, daß es, 
wenn auch durch den Gerichtsgebrauch vielfach umgeändert, unter dem Namen 
„ver alte Kolm“ als Landesrecht angejehen wurde. Dasjelbe hatte mit dem 
Schlefifchen Landrechte und dem Schwabenjpiegel eine gemeinfame Quelle.) 

Die Eroberung Weltpreußens durch die Polen vief hierin feine Aenderung 
hevvor. Durch Privilegium des Königs Kafimir von 1476 trat das Kulmifche 
Necht innerhalb der drei Balatinate Kulm, Marienburg und Bommerellen fürn 
{ich an die Stelle der etwa hier und da noch üblich gewefenen Nechte. Nur einige 

Seeftädte behielten das Lübifche Necht, wie vordem. Das von dem wejtpreußi- 

jchen Adel auf dem Thornjchen Landtage vom 6. Juli 1599 verfaßte Landrecht, 
welches, von dem polnischen Könige beftätigt, in dem Fahre feiner Emanation 
unter dem Titel „jus terrestre nobilitatis Prussiae“ in lateinischer Sprache ge- 

druckt wurde, enthielt nur auf den Adelsjtand bezügliche Sonderbeitimmungen, 
die ich indefjen immer als Abweichungen von dem Kulmifchen Nechte kenn- 

)v. Kampb, „Sahrbücher” Bd. 26 ©. 257, Bd. 31 ©. 227.
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zeichneten und daher diejes als allgemein geltendes Gejebuch vorausfegten. An 
Thorn galt das jus Culmense emendatum nad) einer auf den damaligen 

Nathhaufe befindlichen Abjchrift, in Danzig das jus Culmense ex ultima re- 
V1S1On®e. 

Das Kulmijche Necht hatte in feiner Beziehung Anfpruch auf Vollftändig- 

feit; e3 jtellte fich lediglich als eine Zufammenftellung derjenigen Nechtsfäte dar, 
welche von dem Nömifchen Nechte abwichen oder dasjelbe ergänzten. Das 

Römische Recht war hiernach) das eigentlich in Weftpreußen geltende Recht.) 
Seine Ergänzung fand dasjelbe in den Städten durch deren als „Willküren“ 

bezeichnete Spezialgefeßgebung, Hinfichtlich deren Zuläffigfeit das jus Culmense 

ex ultima revisione tit. I Cap. II bemerkt: 
„Was in den Städten von einem Nath und denen, fo die Gemeine 

präfentiven, gelobet, gejeget und angeoronet ift, das foll ftets und feit gehalten 
werden, umd wer dawiderhandelt, von dem follen die Nathmannen und fonft 
Niemand anders die Strafe fordern.“ ?) 

Die Städte machten hiervon ausgiebigen Gebrauch. Danzig erließ fchon 1388 
eine Willkür, die e8 in den folgenden Jahrhunderten vielfach umarbeitete und 
ergänzte. 

3. Oft uud Weftprenfifches Brovinzialrecht. 

sn dem zu Großpolen gehörigen Negediftrifte galt bis zum Jahre 1772 
die polnische Gejeßgebung.. Alsbald bei der Befignahme wurde in den drei 

Balatinaten und den Negediftrikt durch das Notififationspatent vom 28. Sep- 

tember 1772 und durch die Negierungs-uftruftion vom 21. September 1773 an 
Stelle der bisher in Geltung gewejenen Gejege das Dftpreußifche Landrecht als 
allgemeines Gejegbuch — wenn auch mit gewifjen Bejchränfungen — eingeführt. 
Dasfelbe beruhte auf einer 1628 durch Levin von Buch vorgenommenen Zus 

jammenftellung des in Oftpreußen geltenden gemeinen und Iofalen Rechtes und 
war 1721 nach einer durch den fpäteren Großfanzler von Eooceji bewirkten Ne- 
vifion al3 Landrecht des Königreiches Preußen publizivt worden. Wenn es auch 

als ein einheitliches Gefeßbuch zu gelten bejtimmt war, jo erwies e8 fich doch 

als jehr Lücenhaft, und für die Materien, über die e3 fich überhaupt nicht aus- 

ließ, blieb das Nömifche Necht nach wie vor entjcheidend. 

Su den Hauptämtern Marienwerder und Nofenberg, welche den damaligen 
Marienwerderichen Kreis bildeten, bisher zu Oftpreußen gehört hatten und exit 

durch Juftizveglement vom 3. Dezember 1781 unter Ausfchluß der Exbhaupt- 
ämter Schönberg und D.-Eylau zu Weftpreußen gejchlagen waren, galt ebenfalls 

das Preußische Landrecht von 1721, jedoch mit den Abänderungen und Zujäßen 
der DOftpreußifchen Negierungs-Inftruftion vom 30. Juli 1774. Dich Publi- 
fationspatent vom 5. Februar 1794 wurde das Allgemeine Landvecht für die 
Preußifchen Staaten in dem damaligen Wejtpreußen eingeführt mit der. Maß- 

gabe, daß das Preußifche Landrecht von 1721 die Stelle des gemeinen Rechts 

2) Leman, „Brovinzialvecht der Provinz Wejtpreußen”. Leipzig 1830. Bd. I ©. 24. 
3) v. Kampb, „Provinzialvechte”, Bd. I ©. 269.


